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09.03.2017 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
 
Die Fraktion der CDU stellt zur Stadtverordnetenversammlung am 27.03.2017 
folgende Anfrage(n):  
 
 

a) Wann wurde zuletzt ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Groß-Bieberau im 
Rahmen von Empfängen des Magistrates oder auch nicht-öffentlich für die 
Tätigkeit bei der Feuerwehr geehrt bzw. ausgezeichnet ? 
 

b) Wer ist formal der Dienstherr der Freiwilligen Feuerwehr Groß-Bieberau und 
der Disziplinarvorgesetzte vor Ort? 
 

c) Ist es richtig, dass der Dienstherr unabhängig von kommunalen 
Ehrungsrichtlinien Anerkennungen aussprechen darf, wenn er dies vom 
Zeitpunkt her passend und von der Leistung her für angemessen hält ? 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dirk Barkhausen 
Fraktionsvorsitzender 

CDU-Fraktion: 

Vorsitzender: Dirk Barkhausen 

Jahnstraße 25 

64401 Groß-Bieberau 

Telefon 06162-800 050 

Mobil: 0162-295 2921 

dirkbarkhausen@aol.com 

 

An 
Herrn Stadtverordnetenvorsteher 
Bernd Führer 

CDU-Fraktion Groß-Bieberau 


